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HAUSHALTSSATZUNG 

der Stadt Hochheim am Main

für die Haushaltsjahre 2011/2012

Aufgrund der §§ 114a ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 229) hat die Stadtverordnetenversammlung am 24. Februar 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 

	
	
	2011

EUR
	und
	2012

EUR

	im Ergebnishaushalt
	
	
	

	
	im ordentlichen Ergebnis
	
	
	

	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
	27.888.053,--
	
	23.675.380,--

	
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
	31.771.238,--
	
	27.204.881,--

	
	
	
	
	

	
	im außerordentlichen Ergebnis
	
	
	

	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
	83.500,--
	
	26.300,--

	
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
	0,--
	
	0,--

	
	
	
	
	

	
	mit einem Fehlbedarf von
	-3.799.685,--
	
	-3.503.201,--

	
	
	
	
	

	im Finanzhaushalt
	
	
	

	
	mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
	-7.217.245,--
	
	-2.173.231,--

	
	
	
	
	

	
	und dem Gesamtbetrag der
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
	240.650,--
	
	130.700,--

	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
	875.050,--
	
	839.800,--

	
	
	
	
	

	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
	2.439.000,--
	
	4.941.500,--

	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
	2.919.500,--
	
	5.297.100,--

	
	
	
	
	

	
	mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von
	-8.332.145,--
	
	-3.237.931,--


festgesetzt.


§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	2011

EUR
	und
	2012

EUR

	634.000
	
	709.000


§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

	2011

EUR
	und
	2012

EUR

	14.000
	
	350.000


§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

	2011

EUR
	und
	2012

EUR

	15.000.000
	
	19.000.000


§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	
	
	2011

EUR
	und
	2012

EUR

	1. Grundsteuer
	
	
	

	a)
	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf
	285 v.H.
	
	285 v.H.

	b)
	für Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf
	325 v.H.
	
	325 v.H.

	2. Gewerbesteuer auf
	310 v.H.
	
	310 v.H.



§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen oder Teile daraus den entsprechenden Teilhaushalten im erforderlichen Umfang zugeordnet werden. Die Veränderungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzu-nehmen.

§ 8

Es gelten die in den Budgetierungsrichtlinien aufgeführten Haushaltsvermerke.

	Hochheim am Main, den 25.02.2011
	Der Magistrat 

der Stadt Hochheim am Main

	
	gez. Munck

	
	Bürgermeisterin

	
	


G E N E H M I G U N G

Hiermit erteile ich die Genehmigung für die Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahre 2011 und 2012
1. zur Aufnahme der in § 2 der jeweiligen Haushaltssatzung der Stadt Hochheim am Main vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen in Höhe von

(für 2011)
EUR 634.000,-- (i.W.: Sechshundertundvierunddreizigtausend- EUR) 

(für 2012)
EUR 709.000,-- (i.W.: Siebenhundertundneuntausend- EUR)


gemäß § 114 j Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung;

2.
zur Inanspruchnahme der in § 3 der jeweiligen Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

(für 2011) EUR   14.000,-- (i.W.: Vierzehntausend- EUR)

(für 2012) EUR 350.000,-- (i.W.: Dreihundertundfünfzigtausend- EUR)

gemäß § 114 i Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung;

3.
zur Aufnahme der im jeweiligen Wirtschaftplan der „Stadtwerke Hochheim am Main“ vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen


- im Bereich Wasserversorgung, in Höhe von

(für 2011) EUR 295.500,-- (i.W.: Zweihundertundfünfundneunzigtausendund-fünfhundert- EUR)

(für 2012) EUR 218.900,-- (i.W.: Zweihundertundachtzehntausendundneun-

hundert- EUR)


- im Bereich Abwasserbeseitigung, in Höhe von

(für 2011) EUR 450.000,-- (i.W.: Vierhundertundfünfzigtausend- EUR)

· im Bereich Bauhof, in Höhe von

(für 2011) EUR 41.500,-- (i.W.: Einundvierzigtausendundfünfhundert- EUR)

(für 2012) EUR 42.500,-- (i.W.: Zweiundvierzigtausendundfünfhundert- EUR)

gemäß § 115 Abs. 3 in Verb. mit § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

65719 Hofheim am Taunus, 10.03.2011

- 13.6 –

Der Landrat

des Main-Taunus-Kreises

gez. Berthold R. Gall

Landrat

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 liegt zur Einsichtnahme vom 21.03.2011 bis 29.03.2011 während der Dienststunden im Rathaus Hochheim am Main, Burgeffstr. 30, Le Pontet Platz, Zimmer 9, öffentlich aus.

Hochheim am Main, den 14. März 2011

DER MAGISTRAT

gez. Munck

Bürgermeisterin

Veröffentlicht am 18.03.2011

